
Anlage 2 zum Aufstellungsbeschluss für die Flächennutzungsplanänderung Nr. 1074 
 
Der Geltungsbereich besteht aus zwei Teilflächen: 
 
Teilfläche 1 

 
 
Teilfläche 2 

 
 
Zeichenerklärung 
 

   Geltungsbereich 
 
Beide Teilflächen sind im noch wirksamen Flächennutzungsplan (FNP-Ergänzung Nr. 551) 
als Fläche für landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung dargestellt. Die hier verwendete 
Plandarstellung entspricht dem Feststellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan vom 
29.03.2004 und damit auch der beabsichtigten Zielsetzung zur Darstellung als Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Golf“ im vorliegenden Verfahren. Diese Darstellung beider Teil-
flächen ist von der Bezirksregierung Düsseldorf nicht genehmigt worden; der Rat der Stadt 
ist dieser Entscheidung der Aufsichtsbehörde mit Beschluss vom 20.12.2004 beigetreten. 


